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(54) Kraftfahrzeugschliesssystem

(57) Es wird ein Kraftfahrzeugschließsystem (2) mit
einem elektrisch öffenbaren Kraftfahrzeugschloß (3)
und einer Kindersicherung vorgeschlagen. Ein sehr ein-
facher und kostengünstiger Aufbau wird dadurch er-
möglicht, daß eine von innen manuell betätigbare Öff-
nungsmechanik ausschließlich manuell blockierbar ist
und die Kindersicherung ansonsten ausschließlich elek-
trisch und mechanikfrei arbeitet. Besonders interessant
ist dabei die Variante, bei der die elektrisch arbeitende
Kindersicherung vorübergehend deaktivierbar ist, so
daß dann während der Zeitdauer der Deaktivierung bei
Betätigung des Innenbetätigungselementes (6) das
Kraftfahrzeug (1) trotz an sich aktivierter Kindersiche-
rung elektrisch öffenbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Kraftfahr-
zeugschließsystem gemäß dem Oberbegriff des An-
spruchs 1 oder des Anspruchs 7.
[0002] Die DE 100 01 415 C1, die den Ausgangspunkt
der vorliegenden Erfindung bildet, offenbart ein Kraft-
fahrzeugschließsystem mit einem elektromotorisch öf-
fenbaren Kraftfahrzeugschloß und einer elektrisch ar-
beitenden Kindersicherung.
[0003] Bisher ist jedem elektrisch öffenbaren Kraft-
fahrzeugschloß aus Sicherheits- bzw. Redundanzgrün-
den eine manuell betätigbare Öffnungsmechanik zuge-
ordnet, so daß das Kraftfahrzeugschloß bei Ausfall der
Elektrik grundsätzlich von innen mechanisch öffenbar
bleibt. Zur Kindersicherung ist diese Öffnungsmechanik
elektromotorisch blockierbar. Die elektromotorische
Blockierung ist jedoch aufwendig, da ein Motor, ein Ge-
triebe und ggf. zusätzliche Hebel erforderlich sind.
[0004] Unter dem Begriff "Kraftfahrzeugschloß" ist bei
der vorliegenden Erfindung primär ein Seitentürschloß
eines Kraftfahrzeugs zu verstehen. Jedoch kann es sich
auch um ein Hecktürschloß, ein Haubenschloß oder ein
Klappenschloß eines Kraftfahrzeugs handeln.
[0005] Unter dem Begriff "Kindersicherung" ist bei der
vorliegenden Erfindung eine wahlweise Blockierung ei-
nes innenseitigen Öffnens eines Kraftfahrzeugschlos-
ses und damit der zugeordneten Kraftfahrzeugtür, ins-
besondere zum Schutz von Kindern gegen ungewolltes
oder unvorsichtiges Öffnen, zu verstehen.
[0006] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, ein Kraftfahrzeugschließsystem anzugeben,
bei dem eine komfortable Kindersicherung bei einfa-
chem und kostengünstigem Aufbau ermöglicht wird.
[0007] Die obige Aufgabe wird durch ein Kraftfahr-
zeugschließsystem gemäß Anspruch 1 oder Anspruch
7 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen sind Gegenstand
der Unteransprüche.
[0008] Eine grundlegende Idee der vorliegenden Er-
findung liegt darin, dem Kraftfahrzeugschloß eine von
innen manuell betätigbare Öffnungsmechanik zuzuord-
nen, die durch die Kindersicherung manuell, und zwar
ausschließlich manuell blokkierbar ist, wobei die Kinder-
sicherung im übrigen elektrisch wirksam und unwirksam
zu setzen ist, somit also insoweit ausschließlich elek-
trisch und mechanikfrei arbeitet. Der Begriff "blockiert"
bzw. der Begriff "blockierbar", ist im Sinne der Lehre der
vorliegenden Erfindung funktional zu verstehen. Kon-
struktiv kann dies durch eine mechanische Blockierung
dergestalt realisiert sein, daß die von innen an sich ma-
nuell betätigbare Öffnungsmechanik, abgesehen von
Toleranzen und Eigenelastizitäten des Kraftübertra-
gungszuges, nicht mehr bewegt werden kann. Häufiger
ist die Realisierung einer Freilaufschaltung, so daß die
manuell betätigbare Öffnungsmechanik in der Stellung
"kindergesichert" einfach einen Leerhub ausführt und
wirkungslos bleibt.
[0009] Eine alternative Idee der vorliegenden Erfin-

dung liegt darin, das Kraftfahrzeugschloß von innen
elektrisch öffenbar auszubilden, wobei die Kindersiche-
rung mittels eines insbesondere für einen Fahrzeugfüh-
rer zugänglichen Schalters wahlweise dauerhaft ein-
oder ausschaltbar ist.
[0010] Vorzugsweise ist die Kindersicherung im ein-
geschalteten Zustand temporär deaktivierbar, so daß
während der Dauer einer solchen Deaktivierung ein In-
sasse trotz eingeschalteter Kindersicherung die eigent-
lich kindergesicherte Kraftfahrzeugtür durch Betätigung
des Innenbetätigungselements öffnen kann, ohne daß
ein Öffnen der Kraftfahrzeugtür von außen erforderlich
ist.
[0011] Weitere Vorteile, Merkmale, Eigenschaften
und Aspekte der vorliegenden Erfindung ergeben sich
aus der folgenden Beschreibung bevorzugter Ausfüh-
rungsformen anhand der Zeichnung. Es zeigt:

Fig. 1 eine schematische, perspektivische Darstel-
lung eines Kraftfahrzeugs mit einem vor-
schlagsgemäßen Kraftfahrzeugschließsy-
stem mit mehreren Kraftfahrzeugschlössern;

Fig. 2 eine schematische Darstellung eines vor-
schlagsgemäßen Kraftfahrzeugschließsy-
stems gemäß einer ersten Ausführungsform;
und

Fig. 3 eine schematische Darstellung eines vor-
schlagsgemäßen Kraftfahrzeugschließsy-
stems gemäß einer zweiten Ausführungsform.

[0012] In den Figuren werden für gleiche oder ähnli-
che Teile die selben Bezugszeichen verwendet, wobei
entsprechende oder vergleichbare Eigenschaften und
Vorteile erreicht werden, auch wenn eine wiederholte
Beschreibung weggelassen ist.
[0013] Fig. 1 zeigt in schematischer Darstellung ein
Kraftfahrzeug 1 mit einem vorschlagsgemäßen Kraft-
fahrzeugschließsystem 2 mit vorzugsweise mehreren
Kraftfahrzeugschlössern 3, insbesondere Seitentür-
schlössern für Seitentüren 4. Die Pfeile in Fig. 1 geben
die ungefähren Einbaupositionen der dargestellten
Kraftfahrzeugschlösser 3 im Kraftfahrzeug 1 an.
[0014] Jedes Kraftfahrzeugschloß 3 ist vorzugsweise
motorisch, insbesondere elektromotorisch bei einer
Ausbildung als sogenanntes Elektroschloß, öffenbar.
Beispielsweise kann ein in Fig. 2 angedeuteter Antrieb
5, wie ein Elektromotor, zur Öffnung eine nicht darge-
stellte Sperrklinke ausheben, die im geschlossenen Zu-
stand beispielsweise einen nicht dargestellten Drehrie-
gel sperren kann. Jedoch können die Kraftfahrzeug-
schlösser 3 auch in sonstiger Weise motorisch angetrie-
ben oder beispielsweise pneumatisch öffenbar sein.
Vorzugsweise ist das Öffnen jedoch jeweils elektrisch
steuerbar.
[0015] Fig. 2 zeigt in schematischer Darstellung eine
erste Ausführungsform des vorschlagsgemäßen Kraft-
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fahrzeugschließsystems 2, und zwar ein Kraftfahrzeug-
schloß 3 an einer zugeordneten Kraftfahrzeugtür 4.
[0016] Das Kraftfahrzeugschließsystem 2 weist ein
Innenbetätigungselement 6 auf, das von einer nicht dar-
gestellten Bedienperson im Innenraum bzw. Fahrgast-
raum des Kraftfahrzeugs 1 betätigbar ist, um das zuge-
ordnete Kraftfahrzeugschloß 3 mittels des Antriebs 5 zu
öffnen. Das Innenbetätigungselement 6 ist dementspre-
chend insbesondere der jeweiligen Kraftfahrzeugtür 4
zugeordnet, vorzugsweise an deren Innenseite ange-
ordnet.
[0017] Das Innenbetätigungselement 6 ermöglicht
ein elektrisch gesteuertes Öffnen des Kraftfahrzeug-
schlosses 3. Vorzugsweise ist das Innenbetätigungs-
element 6 als elektrischer Drucktaster, Wechseltaster,
Mikroschalter oder sonstiger Sensor ausgebildet oder
damit versehen. Anstelle einer manuellen Betätigung
des Innenbetätigungselements 6 kann ggf. auch eine
Berührung oder gar Annäherung genügen. Das Innen-
betätigungselement 6 bzw. diesem zugeordnete Kom-
ponenten führen also im Normalzustand bei einer Betä-
tigung zu einem elektrisch gesteuerten Öffnen des zu-
geordneten Kraftfahrzeugschlosses 3 mittels des An-
triebs 5.
[0018] Das Kraftfahrzeugschließsystem 2 weist wei-
ter eine Kindersicherung 7 auf, die im gesetzten bzw.
eingeschalteten Zustand bewirkt, daß das Kraftfahr-
zeugschloß 3 und damit die Kraftfahrzeugtür 4 von in-
nen nicht geöffnet werden können. Hierauf wird später
noch näher eingegangen.
[0019] Bei der ersten Ausführungsform weist das
Kraftfahrzeugschließsystem 2 eine von innen manuell
betätigbare Öffnungsmechanik 8 auf, die insbesondere
aus Sicherheits- bzw. Redundanzgründen vorgesehen
ist, so daß das Kraftfahrzeugschloß 3 bei Ausfall der
Elektrik grundsätzlich von innen mechanisch öffenbar
bleibt. Die Öffnungsmechanik 8 gestattet insbesondere
ein mechanisches Ausheben einer nicht dargestellten
Sperrklinke im Kraftfahrzeugschloß 3.
[0020] Die Öffnungsmechanik 8 ist von innen manuell
betätigbar, beispielsweise mittels des Innenbetäti-
gungselements 6, oder - wie in Fig. 2 angedeutet - mit-
tels eines separaten Innenbetätigungshebels 9, einer
sonstigen Handhabe o. dgl.
[0021] Die Öffnungsmechanik 8 ist - insbesondere
nur bei geöffneter Kraftfahrzeugtür 4 - manuell blockier-
bar, insbesondere durch einen Sperrhebel 10 o. dgl. Im
blockierten Zustand ist folglich das Kraftfahrzeugtür-
schloß 3 nicht mehr von innen mechanisch öffenbar. In-
soweit ist der Begriff blockiert bzw. blockierbar, funktio-
nal zu verstehen. Konstruktiv kann dies, wie dargestellt,
durch eine mechanische Blockierung realisiert sein, so
daß der Innenbetätigungshebel 9 nicht mehr bewegt
werden kann. Möglich ist aber ebensogut, häufig bevor-
zugt, eine Freilaufschaltung, so daß der Innenbetäti-
gungshebel 9 in der Stellung "kindergesichert" einen
Leerhub ausführt.
[0022] Dementsprechend umfaßt die Kindersiche-

rung 7 den ausschließlich manuell betätigbaren Sperr-
hebel 10 oder eine sonstige nur manuell betätigbare
Blockiermechanik (bzw. Leerhubmechanik). Die Blok-
kierung der Öffnungsmechanik 8 erfolgt also nicht mo-
torisch, wie ansonsten beim Stand der Technik bei ei-
nem Elektroschloß üblich, sondern nur manuell. Da-
durch spart man einen Antrieb ein.
[0023] Dem Sperrhebel 10 ist vorzugsweise ein Mi-
kroschalter 11 oder sonstiger Sensor zugeordnet, so
daß die manuelle Blockierung der Öffnungsmechanik 8
detektierbar ist.
[0024] Das Kraftfahrzeugschließsystem 2 weist hier
und vorzugsweise eine zentrale oder dezentrale, ggf.
auch mehrere Baugruppen oder Komponenten umfas-
sende Steuereinrichtung 12 auf. Das Innenbetätigungs-
element 6 und der Mikroschalter 11 bzw. ein sonstiger
Sensor sind an die Steuereinrichtung 12 angeschlos-
sen.
[0025] Bei Betätigung des Innenbetätigungselements
6 wird ein Öffnungssignal erzeugt bzw. detektiert, das
von der Steuereinrichtung 12 nur dann als Antriebs-
bzw. Öffnungssignal an das Kraftfahrzeugschloß 3 bzw.
dessen Antrieb 5 weitergeleitet oder ausgegeben wird,
wenn die Kindersicherungsfunktion ausgeschaltet bzw.
deaktiviert bzw. unwirksam gesetzt ist. Die Steuerein-
richtung 12 stellt dementsprechend einen
ausschließlich elektrisch und mechanikfrei arbeitenden
Teil der Kindersicherung 7 dar.
[0026] Bei eingeschalteter bzw. wirksam gesetzter
Kindersicherung 7 gibt die Steuereinrichtung 12 kein
Öffnungs- bzw. Antriebssignal an das Kraftfahrzeug-
schloß 3 bzw. dessen Antrieb 5 aus, selbst wenn das
Innenbetätigungselement 6 von einem nicht dargestell-
ten Fahrzeuginsassen betätigt wird.
[0027] Die genannte, elektrisch arbeitende Kindersi-
cherungsfunktion wird vorzugsweise selbsttätig einge-
schaltet, wenn die manuelle Blockierung der Öffnungs-
mechanik 8 mittels des Mikroschalters 11 oder sonsti-
gen Sensors detektiert wurde. Entsprechend ist die Kin-
dersicherung 7 bzw. die elektrisch arbeitende Kindersi-
cherungsfunktion selbsttätig wieder ausschaltbar, wenn
das Aufheben der manuellen Blockierung der Öffnungs-
mechanik 8 detektiert wird.
[0028] Alternativ oder zusätzlich kann die elektrisch
arbeitende Kindersicherungsfunktion mittels eines ins-
besondere für einen nicht dargestellten Fahrzeugführer
und/oder Beifahrer zugänglichen Schalters 13 wahlwei-
se ein- oder ausschaltbar sein.
[0029] Gemäß einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsvariante ist die elektrisch arbeitende Kindersiche-
rungsfunktion, insbesondere mittels eines für einen
nicht dargestellten Fahrzeugführer und/oder Beifahrer
zugänglichen Schalters, Tasters 14 o. dgl., temporär de-
aktivierbar, so daß während der Dauer einer solchen
Deaktivierung - also insbesondere während sich der
Schalter 13 in einer die Kindersicherungsfunktion ein-
schaltenden Stellung befindet - bei Betätigung des In-
nenbetätigungselements 6 das Kraftfahrzeugschloß 3
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elektrisch öffnet.
[0030] Die Kindersicherungsfunktion ist so also tem-
porär nur elektrisch außer Kraft gesetzt bzw. setzbar.
Dies ist beispielsweise dann vorteilhaft, wenn der Fahr-
zeugführer einem Fahrzeuginsassen das Aussteigen
der grundsätzlich durch die Kindersicherungsfunktion
von innen nicht öffenbaren Kraftfahrzeugtür 4 gestatten
will. Ein Öffnen des Kraftfahrzeugschlosses 3 von au-
ßen ist bei der vorschlagsgemäßen Lösung nicht erfor-
derlich; vielmehr kann in diesem Fall ein Fahrzeugin-
sasse das Kraftfahrzeugschloß 3 von innen öffnen und
aus dem Kraftfahrzeug 1 aussteigen.
[0031] Die temporäre Deaktivierung erfolgt vorzugs-
weise nur für eine vorbestimmte, insbesondere vorgeb-
bare Zeitdauer, nur während einer Betätigung des Ta-
sters 14 und/oder nur für ein einmaliges Öffnen des
Kraftfahrzeugschlosses 3.
[0032] Der Taster 14 ist insbesondere als Drucktaster
ausgebildet, so daß vorzugsweise überhaupt nur eine
temporäre Deaktivierung der Kindersicherung 7 - also
der elektrisch arbeitenden Kindersicherungsfunktion -
möglich ist. So kann verhindert werden, daß die Kinder-
sicherungsfunktion ungewollt dauerhaft deaktiviert wird.
[0033] Vorzugsweise kann die (temporäre) Deaktivie-
rung der Kindersicherungsfunktion - insbesondere mit-
tels des Tasters 14 - wahlweise für die hintere rechte
oder linke Fondtür 4, für beide Fondtüren 4 und/oder für
die Beifahrertür 4 erfolgen.
[0034] Zusätzlich wird bei eingeschalteter Kindersi-
cherung 7 die Deaktivierung vorzugsweise angezeigt,
insbesondere mittels einer vorzugsweise für den Fahr-
zeugführer gut sichtbaren Leuchte 15 oder sonstigen
Anzeige.
[0035] Es ist anzumerken, daß die Ansteuerung, Si-
gnalerzeugung und Verarbeitung jeweils üblicherweise
elektrisch bzw. elektronisch erfolgt. Aus Vereinfa-
chungsgründen wird bei der vorliegenden Erfindung
nicht zwischen elektrisch und elektronisch unterschie-
den. Vielmehr soll der Begriff "elektrisch" auch eine
elektronische oder durch Software erfolgende Steue-
rung, Auswertung, Verarbeitung, Signalerzeugung u.
dgl. umfassen.
[0036] Nachfolgend wird anhand Fig. 3 eine zweite
Ausführungsform des vorschlagsgemäßen Kraftfahr-
zeugschließsystems 2 erläutert. Hierbei werden nur we-
sentliche Unterschiede der zweiten Ausführungsform
gegenüber der ersten Ausführungsform hervorgeho-
ben. Ansonsten ergeben sich zumindest im wesentli-
chen entsprechende oder vergleichbare Eigenschaften
und Vorteile.
[0037] Bei der zweiten Ausführungsform ist keine Öff-
nungsmechanik 8 vorgesehen. Das Kraftfahrzeug-
schloß 3 ist also generell nicht mechanisch von innen
zu öffnen. Dies ermöglicht einen besonders einfachen
und damit kostengünstigen Aufbau.
[0038] Der vollständige Verzicht auf eine ansonsten
aus Sicherheits- und Redundanzgründen vorgesehene
mechanische Öffenbarkeit des Kraftfahrzeugschlosses

3 von innen ist deshalb zu vertreten, weil bei einer me-
chanisch wirkenden Kindersicherung ohnehin der Fall
auftreten kann, daß das Kraftfahrzeugschloß 3 mecha-
nisch nicht öffenbar ist. Dementsprechend arbeitet die
Kindersicherung 7 bei der zweiten Ausführungsform
ausschließlich elektrisch - also ohne bewegliche Teile
und mechanikfrei. Dies gestattet eine weitere Vereinfa-
chung des Aufbaus. Zum wahlweisen dauerhaften Ein-
und Ausschalten der Kindersicherung 7 ist bei der zwei-
ten Ausführungsform der Schalter 13 erforderlich.
[0039] Anstelle des Schalters 13 kann bei beiden
Ausführungsformen das Ein- und Ausschalten auch in
sonstiger Weise, insbesondere vom Fahrzeugführer,
steuerbar sein, beispielsweise durch eine auf Software
basierte Steuerungsfunktion o. dgl., die die Funktion
des Schalters realisiert.
[0040] Das vorschlagsgemäße Kraftfahrzeug-
schließsystem 2 ist vorzugsweise für Fondtüren 4 des
Kraftfahrzeugs 1 eine Hecktür und/oder für eine Beifah-
rertür 4 einsetzbar.

Patentansprüche

1. Kraftfahrzeugschließsystem (2) für ein Kraftfahr-
zeug (1), mit einem Kraftfahrzeugschloß (3), das
elektrisch öffenbar ist, mit einem Innenbetätigungs-
element (6) und mit einer Kindersicherung (7), die
wirksam gesetzt bzw. im eingeschalteten Zustand
ein elektrisches Öffnen des Kraftfahrzeugschlosses
(3) durch Betätigung des Innenbetätigungsele-
ments (6) verhindert,
dadurch gekennzeichnet,
daß dem Kraftfahrzeugschloß (3) eine von einem
Fahrgastraum des Kraftfahrzeugs (1) manuell be-
tätigbare Öffnungsmechanik (8) zugeordnet ist, die
mit dem Kraftfahrzeugschloß (3) in Verbindung
steht und durch die Kindersicherung (7) manuell
blockierbar ist, wobei die Kindersicherung (7) im üb-
rigen elektrisch wirksam und unwirksam zu setzen
ist.

2. Kraftfahrzeugschließsystem nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daß die Öffnungsmecha-
nik (8) von dem Innenbetätigungselement (6) und/
oder mechanisch von einem zusätzlichen Innenbe-
tätigungshebel (9) betätigbar ist.

3. Kraftfahrzeugschließsystem nach Anspruch 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, daß eine manuelle
Blockierung der Öffnungsmechanik (8) von einem
Sensor, insbesondere von einem Mikroschalter
(11), detektierbar ist.

4. Kraftfahrzeugschließsystem nach Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, daß bei manueller Blok-
kierung der Öffnungsmechanik (8) die elektrisch ar-
beitende Kindersicherung (7) selbsttätig wirksam
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gesetzt wird bzw. einschaltbar ist und bei Aufhe-
bung der manuellen Blockierung die Kindersiche-
rung (7) selbsttätig unwirksam gesetzt wird.

5. Kraftfahrzeugschließsystem nach einem der voran-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
daß die Kindersicherung (7) mittels eines Schalters
(13) o. dgl., der insbesondere von einem Fahrer
und/oder Beifahrer des Kraftfahrzeugs (1) betätig-
bar ist, wahlweise ein- oder ausschaltbar ist.

6. Kraftfahrzeugschließsystem nach einem der voran-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
daß die elektrisch arbeitende Kindersicherung (7),
insbesondere durch kurzzeitige oder andauernde
Betätigung eines Tasters (14) o. dgl., der insbeson-
dere von einem Fahrer und/oder Beifahrer des
Kraftfahrzeugs (1) betätigbar ist, für eine vorbe-
stimmte, vorzugsweise vorgebbare Zeitdauer, wäh-
rend einer Betätigung des Tasters (14) und/oder für
ein einmaliges Öffnen deaktivierbar ist und bei de-
aktivierter Kindersicherung (7) das Kraftfahrzeug-
schloß (3) bei Betätigung des Innenbetätigungsele-
ments (6) elektrisch öffnet, vorzugsweise, daß
durch die Deaktivierung wahlweise das Kraftfahr-
zeugschloß (3) nur für eine rechte oder linke Fond-
tür (4), die Kraftfahrzeugschlösser (3) für beide und/
oder das Kraftfahrzeugschloß (3) für eine Beifah-
rertür (4) freigebbar ist bzw. sind, so daß es bzw.
sie bei Betätigung des Innenbetätigungselements
(6) öffnet bzw. öffnen.

7. Kraftfahrzeugschließsystem (2) für ein Kraftfahr-
zeug (1) mit einem Kraftfahrzeugschloß (3), das
elektrisch öffenbar ist, mit einem Innenbetätigungs-
element (6) und mit einer Kindersicherung (7), die
wirksam gesetzt bzw. im eingeschalteten Zustand
ein elektrisches Öffnen des Kraftfahrzeugschlosses
(3) durch Betätigung des Innenbetätigungsele-
ments (6) verhindert,
dadurch gekennzeichnet,
daß das Kraftfahrzeugschloß (3) von einem Fahr-
gastraum des Kraftfahrzeugs (1) elektrisch öffenbar
ist, wobei die Kindersicherung (7) mittels eines
Schalters (13), der insbesondere von einem Fahrer
und/oder Beifahrer des Kraftfahrzeugs (1) betätig-
bar ist, ein- oder ausschaltbar bzw. elektrisch wirk-
sam und unwirksam zu setzen ist.

8. Kraftfahrzeugschließsystem nach Anspruch 7, da-
durch gekennzeichnet, daß die Kindersicherung
(7) ausschließlich elektrisch und mechanikfrei ar-
beitet.

9. Kraftfahrzeugschließsystem nach Anspruch 7 oder
8, dadurch gekennzeichnet, daß die Kindersiche-
rung (7), insbesondere durch kurzzeitige oder an-
dauernde Betätigung eines Tasters (14) o. dgl., der

insbesondere von einem Fahrer und/oder Beifahrer
des Kraftfahrzeugs (1) betätigbar ist, für eine vor-
bestimmte, vorzugsweise vorgebbare Zeitdauer,
während einer Betätigung des Tasters (14) und/
oder für ein einmaliges Öffnen deaktivierbar ist und
bei deaktivierter Kindersicherung (7) das Kraftfahr-
zeugschloß (3) bei Betätigung des Innenbetäti-
gungselements (6) elektrisch öffnet, vorzugsweise,
daß durch die Deaktivierung wahlweise das Kraft-
fahrzeugschloß (3) nur für eine rechte oder linke
Fondtür (4), die Kraftfahrzeugschlösser (3) für bei-
de Fondtüren (4) und/oder das Kraftfahrzeugschloß
(3) für eine Beifahrertür (4) freigebbar ist bzw. sind,
so daß es bzw. sie bei Betätigung des Innenbetäti-
gungselements (6) öffnet bzw. öffnen.

10. Kraftfahrzeugschließsystem nach einem der voran-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
daß eine elektrische Deaktivierung der Kindersi-
cherung (7) optisch und/oder akustisch anzeigbar
bzw. signalisierbar ist, insbesondere mittels einer
Leuchte (15).
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